
ZERTIFIZIERTE SPRACHKURSLANDSCHAFT IM LANDKREIS KONSTANZ

WURDE BEREITS EIN SPRACHKURS 

BESUCHT?

NEINJA Aufenthaltserlaubnis

Duldung §60a Abs. 2 

Satz 3 AufenthG

Aufenthaltsgestattung 

§55 Abs. 1 AsylG

Geflüchtete aus der 

Ukraine nach §24 

AufenthaltG

EU-Bürger

Spätaussiedler

Deutsche mit 

Integrationsbedarf

INTEGRATIONS

KURS

Von oben genannten:

nicht-alphabetisierte 

Geflüchtete (mit 

Kinder)*

Nicht-alphabetisierte 

Geflüchtete (mit 

Kinder)*

Duldung

BEF-ALPHA

Ohne ArbeitserlaubnisMit Arbeitserlaubnis

Sprachlich 

unter A1
Sprachlich A1

oder höher

Meldung: Arbeitssuchend 

bei der Agentur für Arbeit

abgebrochen bestanden nicht bestanden

Rücksprache Sozialer 

Dienst/Integrationsmanagement 

mit Sprachkoordination

Bei Duldung mit 

Arbeitserlaubnis

nicht bestanden

bestanden

abgebrochen

Rücksprache 

Sprachkurs-

träger

Bis 300 UE 

Wiederholungs-

stunden möglich  

Rücksprache

Nach voller 

Ausschöpfung 

nicht bestanden
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abgebrochen nicht bestanden

Rücksprache Sprachschule
Prüfung und Kurs können wiederholt 

werden. Rücksprache Sprachkursträger

VwV-

DEUTSCHKURS

BERUFSSPRACHKURS 

(=DeuFöV)

VwV-

DEUTSCHKURS

INTEGRATIONS

KURS

*insbesondere Frauen

Informationen zu den einzelnen Kursen erhalten Sie auf unserer integreat App

Bei längeren Wartezeiten ( >8 Wochen) können 

auch Asylbewerber, Personen mit einer Duldung 

nach §60a Abs. 2 Satz 3, einer Aufenthaltserlaubnis 

nach §25 Abs. 5 oder §24 an einem VwV 

Deutschkurs teilnehmen, sofern Sie noch keine 

Verpflichtung/Berechtigung durch das 

Jobcenter/Ausländerbehörde/Sprachkoordination 

erhalten haben


